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Einführung Im August 2010 hat OQie Deutsche
Bischofskonferenz C1INe überarbeite-

Grundsätzliches Fassung ihrer Leitlinıen für den
In lhrer Verantwortung (ür den Umgang mI1t sexuellem Missbrauch

Schutz der Ur und Integrität ]Junger Minderjähriger veröffentlich 1eSe
Menschen en sich Qie deutschen Leitinıen wurden VO Vorstand der
1SCHOTE auf Leitinıen verständigt und Deutschen Ordensobernkonferenz

verabschledet. 1ese e V. (DOK adaptlert und ()kto-
Leitlinıen wurden VO Vorstand der hber 2010 für den Bereich der en
DOK eutschen Ordensobernkonfe- päpstlichen Rechts verabschledet.
117 e V. (Oktober 2010 ın Onn Ihe Leitinıen hılden ın Qieser ac
1 1C auf ihre Anwendung ın den Aie rundlage des andelns der MI1ıt-
Mitgliedsgemeinschaften adaptliert und ghledsgemeinschaften der Deutschen
ın der vorliegenden Fassung verab- Ordensobernkonferenz und werden
schledet. S1e schreiben Oie Leitiınıen ın der E1igenverantwortung der Pro-
VO  — 2007 fort und werden ın der E1- VINZen und Ahteijen ın Tra JESELZL
genNverantwortun der Institute ın Tra und angewandt. Für OÖrdensgemein-
JESELZL und angewandt. schaften biıschöflichen Rechts gelten
IIe Leitlınıen 2010 sollen &e1inNne abge- Ale Leitlinıen ın der Fassung der
T1mmTe Vorgehenswelse 1m Bereich Jeweligen IHOZese
der Deutschen TdensSOo ernkonferenz
m1t der Deutschen Bischofskonferenz
gewährleisten. S1e SsSind Grundlage für
Ae VOTl den Höheren Oberen!' für Ihren VOT welterer sexueller Gewalt geschützt
Jewelligen Junsdiktonsbereich (1 — werden. nen und Ihren Angehöngen
lassenden RKegelungen. MUSSECN he] der Aufarbeitun: VOTl MiI1SsSS-
DTer sexuvuellen Missbrauchs edurien brauchserfahrungen Unterstützung und

190 esonderer AÄAc  sSsamkeıt SIEe mMuUusSsSsen Begleitung angeboten werden.190

Leitlinien für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
durch Ordenspriester, -brüder und -schwestern von 
Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts im Bereich der 
Deutschen Ordensobernkonferenz sowie durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ordenseigenen 
Einrichtungen

Einführung

Grundsätzliches 

1. In ihrer Verantwortung für den 
Schutz der Würde und Integrität junger 
Menschen haben sich die deutschen 
Bischöfe auf Leitlinien verständigt und 
am 23.08.2010 verabschiedet. Diese 
Leitlinien wurden vom Vorstand der 
DOK Deutschen Ordensobernkonfe-
renz e.V. am 7. Oktober 2010 in Bonn 
im Blick auf ihre Anwendung in den 
Mitgliedsgemeinschaften adaptiert und 
in der vorliegenden Fassung verab-
schiedet. Sie schreiben die Leitlinien 
von 2002 fort und werden in der Ei-
genverantwortung der Institute in Kraft 
gesetzt und angewandt. 
Die Leitlinien 2010 sollen eine abge-
stimmte Vorgehensweise im Bereich 
der Deutschen Ordensobernkonferenz 
mit der Deutschen Bischofskonferenz 
gewährleisten. Sie sind Grundlage für 
die von den Höheren Oberen1 für ihren 
jeweiligen Jurisdiktionsbereich zu er-
lassenden Regelungen. 
Opfer sexuellen Missbrauchs bedürfen 
besonderer Achtsamkeit. Sie müssen 

Im August 2010 hat die Deutsche 
Bischofskonferenz eine überarbeite-
te Fassung ihrer Leitlinien für den 
Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger veröff entlicht. Diese 
Leitlinien wurden vom Vorstand der 
Deutschen Ordensobernkonferenz 
e.V. (DOK) adaptiert und am 7. Okto-
ber 2010 für den Bereich der Orden 
päpstlichen Rechts verabschiedet. 
Die Leitlinien bilden in dieser Sache 
die Grundlage des Handelns der Mit-
gliedsgemeinschaften der Deutschen 
Ordensobernkonferenz und werden 
in der Eigenverantwortung der Pro-
vinzen und Abteien in Kraft gesetzt 
und angewandt. Für Ordensgemein-
schaften bischöfl ichen Rechts gelten 
die Leitlinien in der Fassung der 
jeweiligen Diözese.

vor weiterer sexueller Gewalt geschützt 
werden. Ihnen und ihren Angehörigen 
müssen bei der Aufarbeitung von Miss-
brauchserfahrungen Unterstützung und 
Begleitung angeboten werden.



Sexueller Missbrauch VOT em mehrere ersonen beauftragt, so11
mındestens e1iNe VO  — ihnen niıcht ZUTKındern und Jugendlichen 1st Ce1nNe

verabscheuungswürdige lIat 1e58 <allı OÖrdensleitung ehören.
besonders, WEnnn eriker oder Ordens- ame und schnft der beauftrag-
angehörige S1P begehen 1C selten ten Person werden auf geeıgnete eISE
erschüttert der VO  — ihnen begangene ekannt gemacht, Inshbesondere auf den
Missbrauch he] den OÖpfern neben den Internetseıiten der Ürdensgemeinschaft
möglichen schweren psychischen Schä- und der Deutschen Ordensobernkonfe-
igungen zugleic auch dQas rund- TeNZ.

vertrauen ın ott und OQıe Menschen. Der Höhere ere richtet ZUT Be-
IIe ater en der Glaubwürdigkeıit ratung ın Fragen ZU Umgang m1T7
der IC und Ihrer Sendung schweren sexuvuellem Missbrauch MinderjJähriger
chaden Hs 1st ihre Pflicht, sich Ihrer einen ständigen Beraterstah e1nN. Ie-
Verantwortung tellen SC ehören insbesondere Frauen und

Männer mıt psychlatrısch-psychothera-
Der Begriff des „sexuellen peutischem, möglichst auch forensisch-
Missbrauchs“ Im ınne der Leitlinien psychlatrıschem, SOWI1Ee Juristischem

Sachverstand und fundıierter Tachlicher
1eSe Leitlinıen hbeziehen sich auf Erfahrung und ompetenz ın der Arbeiıt

Handlungen ach dem Abschnitt m1t Opfern sexuvuellen Missbrauchs
des Stra  esetzbuchs, SOWEeIlTt S1P Dem Beraterstah können auch ersonen
MinderjJährigen egangen werden. angehören, die 1m kırc  ıchen Ihenst

/7usätzlich nden S1P entsprechende beschäft1ı SINda. Im Einzelfall können
wendun he] Handlungen unterhalhb weltere ac  1C gee1gnete ersonen UQ LIEJUSLUTIXUD
der Chwelle der Strafbarkeiıit, AIie 1m hinzugezogen werden.
pastoralen oder erziehenschen SOWIE 1 Ihe Verantwortung des Jewelligen

Höheren Oberen hbleibt unberührt.hbetreuenden Oder pflegerischen Umgang
m1T7 Kindern un Jugendlichen e1nNe Mehrere Höhere ere können
Grenzüberschreitung darstellen einen emeiınsamen Beraterstabh e1N-

rnchten.

Zuständigkeiten Zuständigkeiten der beauftragten
PersonErnennung C1INEeSs Beauftragten un!

Einrichtung CINes Beraterstabs
DIe beauftragte Person Nımı m.

Der Höhere ere beauftragt C1INe Hınwelse auf sexuellen Missbrauch
gee1gnete Person er mehrere erso- MinderjJährigen Uurc Ordensangehö6ö-
nen) als Ansprechperson für Verdachts- nge oder andere Mitarbeitermnnen und

auf sexuvellen Missbrauch Mın- Mitarbeiter 1m kırc  ıcCchen Bereich enTt-

derJährigen urc Ordensangehörige und Nım mL C1INe bewertung
oder andere Mitarbeiterinnen und MIt- der Hınwelse auf ihre Plausibilität VOT.

arbelter ın SEeEINEM Junsdiknonsbereich 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeıter
IIe beauftragte Person So11 nıcht 1m kırchlichen Ihenst SsSind verpflichtet,

ZUr Ordensleitung ehören. erden diesbezügliche Sachverhalte und Hın- 191
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Sexueller Missbrauch vor allem an 
Kindern und Jugendlichen ist eine 
verabscheuungswürdige Tat. Dies gilt 
besonders, wenn Kleriker oder Ordens-
angehörige sie begehen. Nicht selten 
erschüttert der von ihnen begangene 
Missbrauch bei den Opfern – neben den 
möglichen schweren psychischen Schä-
digungen – zugleich auch das Grund-
vertrauen in Gott und die Menschen. 
Die Täter fügen der Glaubwürdigkeit 
der Kirche und ihrer Sendung schweren 
Schaden zu. Es ist ihre Pfl icht, sich ihrer 
Verantwortung zu stellen.

Der Begriff  des „sexuellen 
Missbrauchs“ im Sinne der Leitlinien

2. Diese Leitlinien beziehen sich auf 
Handlungen nach dem 13. Abschnitt 
des Strafgesetzbuchs, soweit sie an 
Minderjährigen begangen werden. 

3. Zusätzlich fi nden sie entsprechende 
Anwendung bei Handlungen unterhalb 
der Schwelle der Strafbarkeit, die im 
pastoralen oder erzieherischen sowie im 
betreuenden oder pfl egerischen Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen eine 
Grenzüberschreitung darstellen. 

Zuständigkeiten

Ernennung eines Beauftragten und 
Einrichtung eines Beraterstabs

4. Der Höhere Obere beauftragt eine 
geeignete Person (oder mehrere Perso-
nen) als Ansprechperson für Verdachts-
fälle auf sexuellen Missbrauch an Min-
derjährigen durch Ordensangehörige 
oder andere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in seinem Jurisdiktionsbereich. 

5. Die beauftragte Person soll nicht 
zur Ordensleitung gehören. Werden 

mehrere Personen beauftragt, soll 
mindestens eine von ihnen nicht zur 
Ordensleitung gehören.

6. Name und Anschrift der beauftrag-
ten Person werden auf geeignete Weise 
bekannt gemacht, insbesondere auf den 
Internetseiten der Ordensgemeinschaft 
und der Deutschen Ordensobernkonfe-
renz. 

7. Der Höhere Obere richtet zur Be-
ratung in Fragen zum Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
einen ständigen Beraterstab ein. Die-
sem gehören insbesondere Frauen und 
Männer mit psychiatrisch-psychothera-
peutischem, möglichst auch forensisch-
psychiatrischem, sowie juristischem 
Sachverstand und fundierter fachlicher 
Erfahrung und Kompetenz in der Arbeit 
mit Opfern sexuellen Missbrauchs an. 
Dem Beraterstab können auch Personen 
angehören, die im kirchlichen Dienst 
beschäftigt sind. Im Einzelfall können 
weitere fachlich geeignete Personen 
hinzugezogen werden.

8. Die Verantwortung des jeweiligen 
Höheren Oberen bleibt unberührt.

9. Mehrere Höhere Obere können 
einen gemeinsamen Beraterstab ein-
richten.

Zuständigkeiten der beauftragten 
Person 

10. Die beauftragte Person nimmt 
Hinweise auf sexuellen Missbrauch an 
Minderjährigen durch Ordensangehö-
rige oder andere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im kirchlichen Bereich ent-
gegen und nimmt eine erste Bewertung 
der Hinweise auf ihre Plausibilität vor.

11. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im kirchlichen Dienst sind verpfl ichtet, 
diesbezügliche Sachverhalte und Hin-



welse, Ae Ihnen ZU!T ennnıs elangen, des Gesprächs wIrd auf dIie Möglıc  el  .
der beauftragten Person mIıtzuteljlen. hingewlesen, Qass der Missbrauchs-
Etwalge gesetzliche Schweigepflichten verdacht der Strafverfolgungsbehörde
Oder Mitteilungspflichten egenüber mitgete1lt wIrd vgl Nr. 27)
staatlichen tellen (Z Jugendamt Dem Schutz des mutmaßlıchen

89 S(, B VUIL, Schulaufsicht) SOWIE Öpfers und dem Schutz VOT Öffenthicher
gegenüber Dienstvorgesetzten leiben Preisgabe VO  — Informationen, OQıe VOCI-

hlervon unberührt. traulich egeben werden, wIrd hbeson-
Der Höhere ere wIrd VO  — der dere Beachtung beigemessen.

beauftragten Person unverzüglich 1N — Das espräc wırd protokolliert.
formlert. Das Protokaoll So11 VO  — dem mutmalß-

lichen pfer (gef. SCeINeN Eltern Ooder
Zuständigkeit des Diözesanbischofs Erziehungsberechtigten) unterzeichnet

werden.
Der Diözesanbischof 1st zuständig Das mutmaßliche Dfer (gef. SE1-

ın Fällen VO  — Ordensangehörigen, die ern hbzw. Erziehungsberechtgten)
ın biıschöflichem Auftrag al SINd, wIrd über dIie Möglic  el  . e1ner eigenen
unbeschadet der Verantwortung der Anzeıge he]l den Strafverfolgungsbe-
Höheren Oberen hörden INnformJert.

In anderen Fällen 16 AIie fUu- Der Höhere ere wırd über Qas
ständı  elt he] dem Jewelligen Höheren rgebni1s des Gesprächs INnformJert.
Oberen Er wırd den rtlich hbetroffenen
Di6özesanbischof über sexuvuellen Gespräch mıiıt der
Missbrauchs Oder Verdachtsfälle ın SE1- beschuldigten Person
1 Verantwortungsbereich SOWIE über
dIie eingelelteten chntte INnformleren. Sofern adurch AIie Aufklärung

des Sachverhalts nicht gefährdet und

Vorgehen nach Kenntnisnahme die Ermittlungsarbelt der Strafverfol-

eINEs Hiıinwelses gungsbehörden nıcht behindert werden,
1in Vertreter der Ordensleitun

Gespräch miıt dem mutmaßlichen hzw. des Dienstgebers eventuell ın
pfer Anwesenheit der beauftragten Person

1in espräc m1t der beschuldigten
Wenn CIn mutmaßlıches Dfer (gef. Person Der Schutz des mutmaßlıchen

SC1INEe Eltern Oder Erziehungsberechtig- Öpfers I11NUSS ın jJedem Fall sichergestellt
ten) über einen erdac des sexuellen se1n, hbevor Qas espräc stattındet. In
Missbrauchs InformJeren möchte, VOCI- dem espräc wIıird Oie beschuldigte
einbart OQıe beauftragte Person 1in (1e- Person m1t dem Vorwurf Oder erdac
spräch. Der Höhere ere besummt, WeTr konfrontert, und 0S wırd ihr Gelegen-
eltens des Ordens A1esem espräc elt egeben, sich Qazu außern
teilmImmt. Das mutmaßlıche pier (gef. 21 Ihe beschuldigte Person kann &e1iNe
SC1INEe Eltern Oder Erziehungsberechtig- Person Ihres Vertrauens hinzuzlehen.
ten) kann dem espräc e1INe Person Ihe beschuldigte Person wırd über

197 des Vertrauens hinzuzlehen. /fu begınn OQıe Möglic  e1 der Aussageverwe1ge-192

weise, die ihnen zur Kenntnis gelangen, 
der beauftragten Person mitzuteilen. 
Etwaige gesetzliche Schweigepfl ichten 
oder Mitteilungspflichten gegenüber 
staatlichen Stellen (z. B. Jugendamt i. S. 
d. § 8a SGB VIII, Schulaufsicht) sowie 
gegenüber Dienstvorgesetzten bleiben 
hiervon unberührt.

12. Der Höhere Obere wird von der 
beauftragten Person unverzüglich in-
formiert. 

Zuständigkeit des Diözesanbischofs

13. Der Diözesanbischof ist zuständig 
in Fällen von Ordensangehörigen, die 
in bischöflichem Auftrag tätig sind, 
unbeschadet der Verantwortung der 
Höheren Oberen.

14. In anderen Fällen liegt die Zu-
ständigkeit bei dem jeweiligen Höheren 
Oberen. Er wird den örtlich betroff enen 
Diözesanbischof über Fälle sexuellen 
Missbrauchs oder Verdachtsfälle in sei-
nem Verantwortungsbereich sowie über 
die eingeleiteten Schritte informieren.

Vorgehen nach Kenntnisnahme 
eines Hinweises

Gespräch mit dem mutmaßlichen 
Opfer

15. Wenn ein mutmaßliches Opfer (ggf. 
seine Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten) über einen Verdacht des sexuellen 
Missbrauchs informieren möchte, ver-
einbart die beauftragte Person ein Ge-
spräch. Der Höhere Obere bestimmt, wer 
seitens des Ordens an diesem Gespräch 
teilnimmt. Das mutmaßliche Opfer (ggf. 
seine Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten) kann zu dem Gespräch eine Person 
des Vertrauens hinzuziehen. Zu Beginn 

des Gesprächs wird auf die Möglichkeit 
hingewiesen, dass der Missbrauchs-
verdacht der Strafverfolgungsbehörde 
mitgeteilt wird (vgl. Nr. 27).

16. Dem Schutz des mutmaßlichen 
Opfers und dem Schutz vor öff entlicher 
Preisgabe von Informationen, die ver-
traulich gegeben werden, wird beson-
dere Beachtung beigemessen.

17. Das Gespräch wird protokolliert. 
Das Protokoll soll von dem mutmaß-
lichen Opfer (ggf. seinen Eltern oder 
Erziehungsberechtigten) unterzeichnet 
werden. 

18. Das mutmaßliche Opfer (ggf. sei-
ne Eltern bzw. Erziehungsberechtigten) 
wird über die Möglichkeit einer eigenen 
Anzeige bei den Strafverfolgungsbe-
hörden informiert.

19. Der Höhere Obere wird über das 
Ergebnis des Gesprächs informiert.

Gespräch mit der 
beschuldigten Person

20. Sofern dadurch die Aufklärung 
des Sachverhalts nicht gefährdet und 
die Ermittlungsarbeit der Strafverfol-
gungsbehörden nicht behindert werden, 
führt ein Vertreter der Ordensleitung 
bzw. des Dienstgebers – eventuell in 
Anwesenheit der beauftragten Person 
– ein Gespräch mit der beschuldigten 
Person. Der Schutz des mutmaßlichen 
Opfers muss in jedem Fall sichergestellt 
sein, bevor das Gespräch stattfi ndet. In 
dem Gespräch wird die beschuldigte 
Person mit dem Vorwurf oder Verdacht 
konfrontiert, und es wird ihr Gelegen-
heit gegeben, sich dazu zu äußern. 

21. Die beschuldigte Person kann eine 
Person ihres Vertrauens hinzuziehen. 

22. Die beschuldigte Person wird über 
die Möglichkeit der Aussageverweige-



rung INnformJert. fur Selbstanzeige he] DIe TUnN!: für den Verzicht auf
den Strafverfolgungsbehörden wırd ihr &e1INe Mitteilung edurien e1iner geNauECN
rnngen geraten. Dokumentation, dIie VOTl dem mutmal3-

Das espräc wırd protokolliert. lıchen pfer (gef. SCeINeN Eltern hbzw.
Das Protokaoall SOl VOTl en ÄAnwesen- Erziehungsberechtügten) unterzeich-
den unterzeichnet werden. NCN Ist.

Der Höhere ere wırd über dQas
rgebni1s des Gespräches Informmmert. Untersuchung Im men des

uch der beschuldigten Person kırchlichen Strafrechts
gegenüber esteht OQıe Pflicht ZU!T FÜüÜr-

S1e steht unbeschadet erfor- Unabhängıg VO  — den staatlıchen
derlicher vorsorglicher Maßnahmen Straf- und zı vilrechtlichen Verfahren

hıs ZU TWEIS des Gegenteils 1sT he] Klenkern &e1iNe „‚kirchenrechtliche
Unschuldsvermutung. Voruntersuchung“ ema C' AT1. 1717

un 1719 ('IC durchzuführen 1ese
Unterstützung der staatlıchen edient sich SOWEEelT egeben der
Strafverfolgungs- un! anderen Ergebnisse der staatlichen StTrafverfol-
zuständigen eNOorden sgungsbehörden.

bestätigt AIie „kirchenrechtliche
Sobald tatsächliche Anhaltspunk- Voruntersuchung“ den erdac

ür den erdac e1NEes sexuvuellen xuellen Missbrauchs, InformIJert der
Missbrauchs MinderjJährigen vorle- Höhere ere den Apostolischen u
gcCn, leltet die Ordensleitung hbzw. en der arüber entscheldet, WIE weıllter
Vertreter des Dienstgebers Oie NIOFr- vorzugehen 1st gemäß Motu Propri10 UQ LIEJUSLUTIXUD
matlconen dIie staatliche Strafverfol- „Sacramentorum SAaANCcCT1ILATIS tutela“
gungsbehörde und SOWEeIT rechtlich VO 300.4.2001 ın Verbindung m1t Art.
eboten andere zuständige eNOTrT- der „Normae de Sravlorıbus dehlcUs“
den (Z Jugendamt 89 S(jB VO 21.5.2010
VIILL, Schulaufsicht  un weIılter. Rechtliche
Verpflichtungen anderer kırc  ıcher Maßnahmen hıs ZUr Aufklärung des
Urgane leiben unberührt.

DIe Pfhicht ZU!r Weılterleitung der
Informationen dIie Strafverfolgungs- 31 Liegen tatsächliche Anhalts-
ehörde en 11UT ausnahmswelse, punkte (ür den erdac e1Nes SE X U -

WEnnn Aiıes dem ausctücklichen unsch en Missbrauchs MinderjJährigen
des mutmaßlıchen Öpfers (bzw. dessen VOT, entscheidet der Höhere ere
Eltern oder Erziehungsberechtigten) über Qas weıltere orgehen. SOWwWelt
entspricht und der Verzicht aul Ce1nNe W Qie achlage erfordert, stellt der
Mitteilung rechtlich zulässıg lst In Höhere ere die beschuldigte Person
jJedem Fall Sind OQıe Strafiverfolgungs- VO Ihenst Irel und hält S1E VO  — en
enoraden einzuschalten, WEnnn weIltere Tätı  eiten fern, he] denen Minder]j]äh-
mutmaßliche pfer en Interesse der rıge gefährdet werden könnten (vel
strafrechtlichen Verfolgung der aten Art der „Normae de Sravlorıbus
en könnten. ellcts  “ 1953
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rung informiert. Zur Selbstanzeige bei 
den Strafverfolgungsbehörden wird ihr 
dringend geraten. 

23. Das Gespräch wird protokolliert. 
Das Protokoll soll von allen Anwesen-
den unterzeichnet werden.

24. Der Höhere Obere wird über das 
Ergebnis des Gespräches informiert.

25. Auch der beschuldigten Person 
gegenüber besteht die Pfl icht zur Für-
sorge. Sie steht – unbeschadet erfor-
derlicher vorsorglicher Maßnahmen 
– bis zum Erweis des Gegenteils unter 
Unschuldsvermutung.

Unterstützung der staatlichen 
Strafverfolgungs- und anderen 
zuständigen Behörden

26. Sobald tatsächliche Anhaltspunk-
te für den Verdacht eines sexuellen 
Missbrauchs an Minderjährigen vorlie-
gen, leitet die Ordensleitung bzw. ein 
Vertreter des Dienstgebers die Infor-
mationen an die staatliche Strafverfol-
gungsbehörde und – soweit rechtlich 
geboten – an andere zuständige Behör-
den (z. B. Jugendamt i. S. d. § 8a SGB 
VIII, Schulaufsicht) weiter. Rechtliche 
Verpflichtungen anderer kirchlicher 
Organe bleiben unberührt.

27. Die Pfl icht zur Weiterleitung der 
Informationen an die Strafverfolgungs-
behörde entfällt nur ausnahmsweise, 
wenn dies dem ausdrücklichen Wunsch 
des mutmaßlichen Opfers (bzw. dessen 
Eltern oder Erziehungsberechtigten) 
entspricht und der Verzicht auf eine 
Mitteilung rechtlich zulässig ist. In 
jedem Fall sind die Strafverfolgungs-
behörden einzuschalten, wenn weitere 
mutmaßliche Opfer ein Interesse an der 
strafrechtlichen Verfolgung der Taten 
haben könnten. 

28. Die Gründe für den Verzicht auf 
eine Mitteilung bedürfen einer genauen 
Dokumentation, die von dem mutmaß-
lichen Opfer (ggf. seinen Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten) zu unterzeich-
nen ist. 

Untersuchung im Rahmen des 
kirchlichen Strafrechts

29. Unabhängig von den staatlichen 
straf- und zivilrechtlichen Verfahren 
ist bei Klerikern eine „kirchenrechtliche 
Voruntersuchung“ gemäß can. 1717 
und 1719 CIC durchzuführen. Diese 
bedient sich – soweit gegeben – der 
Ergebnisse der staatlichen Strafverfol-
gungsbehörden.

30. Bestätigt die „kirchenrechtliche 
Voruntersuchung“ den Verdacht se-
xuellen Missbrauchs, informiert der 
Höhere Obere den Apostolischen Stuhl, 
der darüber entscheidet, wie weiter 
vorzugehen ist (gemäß Motu Proprio 
„Sacramentorum sanctitatis tutela“ 
vom 30.4.2001 in Verbindung mit Art. 
16 der „Normae de gravioribus delictis“ 
vom 21.5.2010).

Maßnahmen bis zur Aufklärung des 
Falls

31. Liegen tatsächliche Anhalts-
punkte für den Verdacht eines sexu-
ellen Missbrauchs an Minderjährigen 
vor, entscheidet der Höhere Obere 
über das weitere Vorgehen. Soweit 
es die Sachlage erfordert, stellt der 
Höhere Obere die beschuldigte Person 
vom Dienst frei und hält sie von allen 
Tätigkeiten fern, bei denen Minderjäh-
rige gefährdet werden könnten (vgl. 
Art. 19 der „Normae de gravioribus 
delictis“).
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32. Der beschuldigten Person kann 
auferlegt werden, sich vom Dienstort 
fernzuhalten.

33. Die beauftragte Person ist über 
die beschlossenen Maßnahmen und den 
jeweiligen Stand der Umsetzung zu in-
formieren. Der Höhere Obere bestimmt 
eine Person, die seitens der Ordensge-
meinschaft das mutmaßliche Opfer (ggf. 
seine Eltern bzw. Erziehungsberechtig-
ten) unterrichtet.

34. Soweit für den staatlichen Bereich 
darüber hinausgehende Regelungen 
gelten, fi nden diese entsprechende An-
wendung. 

35. Erweist sich ein Vorwurf oder 
Verdacht als unbegründet, werden die 
notwendigen Schritte unternommen, 
um den guten Ruf der fälschlich be-
schuldigten oder verdächtigten Person 
wiederherzustellen. 

Vorgehen bei nicht aufgeklärten 
Fällen

36. Wenn der Verdacht des sexuellen 
Missbrauchs weder nach staatlichem 
Recht noch nach kirchlichem Recht 
aufgeklärt wird, z. B. weil Verjährung 
eingetreten ist, jedoch tatsächliche 
Anhaltspunkte bestehen, die die An-
nahme eines sexuellen Missbrauchs an 
Minderjährigen rechtfertigen, gelten 
die Nrn. 31, 32 und 34 entsprechend. 
Zugleich ist zu prüfen, inwieweit die 
zuständigen kirchlichen Stellen selbst 
die Aufklärung des Sachverhalts her-
beiführen können. Dabei sollen auch 
ein forensisch-psychiatrisches Gutach-
ten zur Risikoabschätzung und ggf. 
auch ein Glaubhaftigkeitsgutachten zur 
Aussage des mutmaßlichen Opfers ein-
geholt werden.

Hilfen

Hilfen für das Opfer

37. Dem Opfer und seinen Angehörigen 
werden Hilfen angeboten oder vermittelt. 
Die Hilfsangebote orientieren sich an 
dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfs-
angeboten gehören seelsorgliche und 
therapeutische Hilfen. Das Opfer kann 
Hilfe nichtkirchlicher Einrichtungen in 
Anspruch nehmen.  Diese Möglichkeit 
besteht auch, wenn der Fall verjährt oder 
die beschuldigte Person verstorben ist. 

38. Für die Entscheidung über die Ge-
währung von konkreten Hilfen ist der 
Höhere Obere zuständig. 

39. Bei der Gewährung von Hilfen 
für ein Missbrauchsopfer ist ggf. eng 
mit dem zuständigen Jugendamt oder 
anderen Fachstellen zusammenzuar-
beiten.

Hilfen für betroff ene kirchliche Ein-
richtungen, Dekanate und Pfarreien

40. Die Leitungen der betroffenen 
kirchlichen Einrichtungen, Dekana-
te und Pfarreien werden von dem 
Vertreter der Ordensleitung bzw. des 
Dienstgebers über den Stand eines 
laufenden Verfahrens informiert. Sie 
und ihre Einrichtungen bzw. Dekanate 
und Pfarreien können Unterstützung 
erhalten, um die mit dem Verfahren und 
der Aufarbeitung zusammenhängenden 
Belastungen bewältigen zu können. 

Konsequenzen für den Täter

41. Gegen Ordensangehörige sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Minderjährige sexuell missbraucht ha-
ben, wird im Einklang mit den jeweili-
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gen staatlichen und kirchlichen dienst- 
oder arbeitsrechtlichen Regelungen 
vorgegangen.

42. Die betreff ende Person wird nicht 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen im kirchlichen Bereich eingesetzt.

43. Soweit das Ordensmitglied bzw. 
die betreffende Person im Dienst des 
Ordens verbleibt, wird ein forensisch-
psychiatrisches Gutachten eingeholt, 
das konkrete Angaben darüber enthal-
ten soll, ob und ggf. wie der Täter so 
eingesetzt werden kann, dass es nicht zu 
einer Gefährdung von Minderjährigen 
kommt. Täter, bei denen eine behandel-
bare psychische Störung vorliegt, sollen 
sich einer Therapie unterziehen.

44. Die forensisch-psychiatrische 
Einschätzung dient der Entscheidungs-
fi ndung des Höheren Oberen.

45. Es obliegt dem Höheren Oberen, 
dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm/ihr verfügten Beschränkungen 
oder Aufl agen eingehalten werden.

46. Wird ein Ordensangehöriger, 
der eine minderjährige Person sexuell 
missbraucht hat, versetzt, und erhält er 
einen neuen Dienstvorgesetzten, wird 
dieser über die besondere Problematik 
und eventuelle Auflagen unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorschriften 
schriftlich informiert. 
Bei Versetzung oder Verlegung des 
Wohnsitzes des Täters wird der Diöze-
sanbischof bzw. der Höhere Obere, in 
dessen Jurisdiktionsbereich er sich künf-
tig aufhält, entsprechend der vorstehen-
den Regelung in Kenntnis gesetzt. 
Gleiches gilt gegenüber einem neuen 
kirchlichen Dienstgeber und auch dann, 
wenn der sexuelle Missbrauch nach 
Versetzung bzw. Verlegung des Wohn-
sitzes sowie nach dem Eintritt in den 
Ruhestand bekannt wird. 

Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im kirchlichen Dienst, die ihren 
Arbeitsbereich innerhalb kirchlicher 
Einrichtungen wechseln, ist der neue 
Vorgesetzte unter Beachtung der ge-
setzlichen Vorschriften schriftlich zu 
informieren.

Öff entlichkeit

47. Eine angemessene Information 
der Öff entlichkeit unter Wahrung des 
Persönlichkeitsschutzes der Betroff enen 
wird gewährleistet.

Prävention

Auswahl von Ordensangehörigen 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im kirchlichen Dienst

48. Von Personen, die haupt- oder 
nebenberufl ich in der Kinder- und Ju-
gendarbeit eingesetzt werden sollen, 
ist entsprechend den gesetzlichen Re-
gelungen ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis einzuholen. 

49. Wenn Anlass zur Sorge besteht, 
dass bei einer Person Tendenzen zu se-
xuellem Fehlverhalten vorliegen, wird 
eine forensisch-psychiatrische Begut-
achtung angeordnet.

Aus- und Fortbildung 

50. Die Aus- und Fortbildung enthält 
im Rahmen der allgemeinen Persönlich-
keitsbildung die off ene Auseinanderset-
zung mit Fragen der Sexualität, vermit-
telt Kenntnisse über sexuelle Störungen 
und gibt Hilfen für den Umgang mit der 
eigenen Sexualität. 

51. Die für die Aus- und Fortbildung 
Verantwortlichen sowie die für die Per-
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sonalführung Verantwortlichen nehmen 
sich der in ihrem Zuständigkeitsbereich 
tätigen Personen an, die ein auff älli-
ges Verhalten zeigen, um persönliche 
Schwierigkeiten in einem frühen Sta-
dium anzusprechen und Hilfen zur 
Bewältigung aufzuzeigen. 

52. Die Personalverantwortlichen 
sowie die beauftragten Personen des 
Ordens bilden sich zur Missbrauchspro-
blematik regelmäßig fort.

Vorgehen bei sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger durch 
ehrenamtlich tätige Personen

53. Personen, die sich des sexuellen 
Missbrauchs Minderjähriger schuldig 
gemacht haben, werden auch in der 
ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen nicht eingesetzt.

54. Bei sexuellem Missbrauch Min-
derjähriger durch ehrenamtlich tätige 
Personen im Ordensbereich gelten diese 
Leitlinien bezüglich der notwendigen 
Verfahrensschritte und Hilfsangebote 
entsprechend.

Geltungsdauer
55. Die vorstehenden Leitlinien wer-

den ad experimentum für drei Jahre 
in Kraft gesetzt und vor Verlängerung 
ihrer Geltungsdauer einer Überprüfung 
unterzogen.2

1 „Höhere Obere“ (Superiores maiores) sind 
laut CIC, can. 620 „jene, die ein ganzes 
Institut oder eine Provinz oder einen ihr 
gleichgestellten Teil desselben oder eine 
rechtlich selbständige Niederlassung leiten; 
desgleichen deren Stellvertreter. Dazu 
kommen der Abtprimas und der Obere 
einer monastischen Kongregation, die 
jedoch nicht die ganze Vollmacht haben, 
die das allgemeine Recht den höheren Obe-
ren zuteilt.“ Zur besseren Lesbarkeit 
umfasst die substantivisch männliche Form 
im gesamten nachfolgenden Text auch die 
weibliche Form.

2 Jeder einzelne Höhere Obere hat die 
vorliegenden Leitlinien für seinen 
Jurisdiktionsbereich in Kraft zu setzen.


